
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/5/18 2002/17/0271
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.2004

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §25 Abs1;

StVO 1960 §25 Abs2;

StVO 1960 §48 Abs2;

StVO 1960 §52 Z13d;

Rechtssatz

Eine Kundmachung der Kurzparkzone auf einem Fahrbahnteiler am linken Fahrbahnrand der Fahrbahn für den

stadteinwärts führenden Verkehr ist keine gesetzmäßige Kundmachung, wie z.B. eine Kundmachung auf der rechten

Straßenseite mit entsprechender Zusatztafel.
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